
Die vorgetragene Gebührenkalkulation im Friedhofs- und Bestattungswesen wird zur Kenntnis 
genommen.  
 
Die 1. Änderungssatzung der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen 
(Friedhofssatzung) der Stadt Meckenheim vom 20. November 2003 wird beschlossen -
 Anlage 1 -. 
 
Die Friedhofsgebührensatzung für die Stadt Meckenheim wird mit den Gebühren für 
Nutzungsrechte in der Variante ____ beschlossen - Anlagen 2, 3 -. 


